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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Medizinische Physik, B.Sc. 
Hochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Standort: Halle an der Saale 
Datum: 16.03.2021 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist im Wesentlichen nachvollziehbar und vollständig. 

Bei initialer Behandlung des Antrags hatte der Akkreditierungsrat eine Auflage zur Aktualisierung des 
Diploma Supplements vorgesehen (§ 6 Abs. 4 MRVO). Die Hochschule hatte dazu fristgerecht eine 
Stellungnahme gemäß § 22 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der entsprechenden Regelung in 
der anwendbaren Landesverordnung eingereicht, die die beabsichtigte Entscheidung des 
Akkreditierungsrates in Frage stellt. Deshalb war eine erneute Beschlussfassung des 
Akkreditierungsrates erforderlich. Die Hochschule hat mit ihrer Stellungnahme eine aktualisierte 
Fassung des Diploma Supplements nachgereicht. 

Damit kann die Auflage entfallen. 

Der Akkreditierungsrat verbindet diese Entscheidung mit folgendem Hinweis: 



108. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Abweichung 

Der Akkreditierungsrat geht bei seiner Entscheidung davon aus, dass die Anerkennung des 
Studiengangszertifikats (SGZ) der DGMP für den konsekutiven Bachelor-/Masterstudiengang 
„Medizinische Physik“ entsprechend dem nachgereichten Schreiben vom 25.01.2021 verlängert wird. 
Ein Auslaufen des Zertifikats wäre dem Akkreditierungsrat im Sinne von § 28 MRVO 
(Landesrechtsverordnung entsprechend) als wesentliche Änderung am Akkreditierungsgegenstand 
anzuzeigen. 


